
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung für die
genehmigte deckungsvorsorgepflichtige Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung am Menschen in der medizinischen Forschung ohne
Durchführung einer nach AMG oder MPG versicherungspflichtigen klinischen
Prüfung (AVB Strl-HV) - H 41/02

Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versiche-
rungsfall, Schadeneintritts- und Meldefrist

Versicherungsschutz besteht für die gemäß § 24 Strahlenschutz-
verordnung (StrlSchV) bzw. § 28b Röntgenverordnung (RöV) ge-
nehmigte deckungsvorsorgepflichtige Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen im Rahmen der
medizinischen Forschung.

Der Versicherungsschutz umfasst nur solche Strahlenanwendun-
gen, die im Rahmen der im Versicherungsschein oder seinen
Nachträgen genannten, in der Bundesrepublik Deutschland durch-
geführten klinischen Prüfung erfolgen.

Klinische Prüfungen in diesem Sinne sind nur solche, die nicht zu-
sätzlich der Versicherungspflicht nach § 40 Abs. 1 Nr. 8 Arzneimit-
telgesetz (AMG) oder § 20 Abs. 1 Nr. 9 Medizinproduktegesetz
(MPG) unterliegen.

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Ri-
sikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das den Tod, die Verlet-
zung oder die Gesundheitsschädigung eines Dritten (Personen-
schaden) zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts

auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

1.2 Dritte im Sinne dieser Bedingungen sind ausschließlich Perso-
nen, bei denen genehmigte deckungsvorsorgepflichtige Strahlen-
anwendungen erfolgen (Proband/Patient). Dritter ist auch die bei
der Strahlenanwendung bereits gezeugte Leibesfrucht einer Pro-
bandin/Patientin im Sinne von Satz 1.

1.3 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge der Perso-
nenschaden unmittelbar entstanden ist. Für den Fall, dass der Zeit-
punkt des Eintrittes des Schadenereignisses nicht eindeutig fest-
stellbar ist, gilt dieses als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der
geschädigte Dritte erstmals einen Arzt wegen Symptomen konsul-
tiert hat, die sich bei diesem Anlass oder später als Symptome des
betreffenden Personenschadens erweisen.

1.4 Die schadenverursachende deckungsvorsorgepflichtige Strah-
lenanwendung muss während der Dauer dieses Vertrages im Sin-
ne von Ziff. 3 erfolgen.

1.5 Unter den Versicherungsschutz fallen nur Schadenereignisse,
die nach Beginn des Versicherungsvertrages und spätestens 10
Jahre nach Beendigung der letzten deckungsvorsorgepflichtigen
Strahlenanwendung der klinischen Prüfung eingetreten und inner-
halb dieses Zeitraums gemeldet worden sind.

Die Begrenzung des Versicherungsschutzes durch die 10-jährige
Meldefrist gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis
erbringt, dass diese Frist von ihm unverschuldet versäumt wurde.

2 Versichertes Risiko, Änderung bestehen-
der oder Erlass neuer Rechtsnormen, Ge-
nehmigung

2.1 Versicherungsschutz im Rahmen dieses Versicherungsvertra-
ges besteht ausschließlich für Ansprüche der in Ziff. 1.2 genannten
Dritten wegen Personenschäden im Sinne von Ziff. 1.1, die Folgen
der genehmigten deckungsvorsorgepflichtigen Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung sind.

2.2 Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist die gleichartige
Haftpflicht der an der Durchführung der Studie beteiligten natürli-
chen und juristischen Personen (z. B. Krankenhausträger, Arznei-
mittelhersteller, Ärzte und sonstiges medizinisches Personal) ein-
schließlich der vom Versicherungsnehmer dabei zu einer Verrich-
tung bestellten Personen.

2.3 Tritt nach Abschluss des Vertrages durch Änderung bestehen-
der oder Erlass neuer Rechtsnormen eine Verschärfung der ge-
setzlichen Haftung ein, so fällt diese nicht unter den Versiche-
rungsschutz. Es besteht jedoch für die Haftungsverschärfung eine
vorläufige Deckung. Diese tritt außer Kraft

a) mit Ablauf eines Monats nach Abgabe einer Erklärung des Ver-
sicherers in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail), die Haf-
tungsverschärfung sei unversicherbar;

b) mit Ablauf eines Monats nach Aufforderung des Versicherers,
über den Versicherungsschutz für die Haftungsverschärfung eine
Vereinbarung zu treffen; diese Aufforderung muss mit dem Hinweis
auf das Außerkrafttreten der vorläufigen Deckung verbunden sein;

c) mit dem Zustandekommen einer Vereinbarung über den Versi-
cherungsschutz für die Haftungsverschärfung.

Wird die Erklärung nach Buchstabe a) oder die Aufforderung nach
Buchstabe b) nicht innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten
der Haftungsverschärfung abgegeben, so wandelt sich die vorläufi-
ge in eine endgültige Deckung um.

Tritt die vorläufige Deckung nach Buchstabe a) oder b) außer Kraft,
so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis mit einer Frist von einem Monat oder mit sofortiger Wirkung
zu kündigen. Sein Kündigungsrecht erlischt, wenn er es nicht spä-
testens einen Monat nach dem Außerkrafttreten der vorläufigen
Deckung ausübt.

Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang des Vertrages be-
steht - abweichend von Ziff. 1.4 - für nach der Wirksamkeit der
Kündigung notwendige Abschlussmaßnahmen (sogenannte Fol-
low-ups) bei bereits in die klinische Prüfung einbezogenen Dritten
i.S.v. Ziff. 1.2, längstens jedoch für sechs Monate. Eine Verlänge-
rung dieser Frist bedarf besonderer Vereinbarung.

Im Falle der Kündigung wegen einer Erklärung des Versicherers
nach Buchstabe a) hat dieser nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz
bestanden hat.

2.4 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass gemäß
§ 24 StrlSchV bzw. § 28 RöV die zuständige Behörde die Anwen-
dung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung genehmigt.

Ist die Genehmigung der zuständigen Behörde zurückgenommen
oder widerrufen oder ruht sie, so darf die deckungsvorsorgepflichti-
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ge Strahlenanwendung nicht fortgesetzt werden. Bei einer Verlet-
zung dieser Obliegenheit gilt Ziff. 10 dieser Bedingungen (Rechts-
folgen bei Verletzung von Obliegenheiten). Unberührt bleibt der
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang des Vertrages für
deckungsvorsorgepflichtige Strahlenanwendungen, die bis zum
Zeitpunkt der Rücknahme, des Widerrufs oder der Ruhendstellung
durchgeführt wurden. Entsprechendes gilt für nach der Rücknah-
me, dem Widerruf oder der Ruhendstellung notwendige Abschluss-
maßnahmen (sogenannte Follow-ups) bei bereits in die klinische
Prüfung einbezogenen Dritten im Sinne von Ziff. 1.2, längstens je-
doch für sechs Monate ab Wirksamkeit der Rücknahme, des Wi-
derrufs oder der Ruhendstellung. Eine Verlängerung dieser Frist
bedarf besonderer Vereinbarung.

3 Beginn des Versicherungsschutzes, Dau-
er des Vertrages

3.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer
den einmaligen oder ersten Beitrag rechtzeitig im Sinne von
Ziff. 12.1 zahlt.

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leistet der Versicherer nicht.

3.2 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene
Zeit abgeschlossen. Eine Verlängerung des Vertrages bedarf be-
sonderer Vereinbarung.

4 Leistungen im Versicherungsfall

4.1 Prüfung der Haftpflichtfrage

Der Versicherer prüft, ob die gegen den Versicherungsnehmer er-
hobenen Schadenersatzansprüche berechtigt sind.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils,
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist.

Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer oh-
ne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, stellt der
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten frei.

4.2 Abwehr unberechtigter Ansprüche

Der Versicherer wehrt die gegen den Versicherungsnehmer erho-
benen Schadenersatzansprüche ab, wenn diese unberechtigt sind.

4.3 Freistellung von berechtigten Schadenersatzansprüchen

Der Versicherer stellt den Versicherungsnehmer von berechtigten
Schadenersatzansprüchen frei. Ist die Schadenersatzverpflichtung
des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-
cherer, stellt der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten frei.

4.4 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmä-
ßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über
Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist
der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kos-
ten.

4.5 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Vertei-
digers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenord-
nungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren
Kosten des Verteidigers.

4.6 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts be-
vollmächtigt.

5 Begrenzung der Leistungen

5.1 (1) Es gelten die im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungssummen
• für alle Versicherungsfälle des einzelnen Dritten im Sinne von

Ziff. 1.2 und
• für alle Versicherungsfälle der klinischen Prüfung.

(2) Die Versicherungsleistungen für den einzelnen Dritten ermäßi-
gen sich - soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde - im ent-
sprechenden Verhältnis, wenn die Summe der einzelnen Versiche-
rungsleistungen die Versicherungssumme für alle Versicherungs-
fälle der klinischen Prüfung überschreiten würde.

5.2 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht
auf die Versicherungssummen angerechnet.

Nur bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und Kana-
da oder in den USA/US-Territorien und Kanada im Ausland geltend
gemachten Ansprüchen, werden Aufwendungen des Versicherers
für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der
von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten - abwei-
chend von Absatz 1 - als Leistungen auf die Versicherungssumme
angerechnet.

5.3 Übersteigen die begründeten berechtigten Haftpflichtansprüche
aus einem Versicherungsfall die dafür vereinbarte Versicherungs-
summe, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der
Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

5.4 Berücksichtigung der Versicherungssumme bei Rentenzahlun-
gen

Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Ver-
sicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leis-
tungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss,
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die
nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungs-
summe übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vol-
len Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

5.5 Kein Ersatz des Infolge der Weigerung des Versicherungsneh-
mers entstehenden Mehraufwands

Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich
am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versi-
cherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand
an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukom-
men.
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6 Ausgeschlossene Ansprüche

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung
ausgeschlossen

6.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben.

6.2 Haftpflichtansprüche wegen Gesundheitsschädigungen eines
Dritten im Sinne von Ziff. 1.2, der an einer Krankheit leidet, zu de-
ren Diagnose oder Behandlung die radioaktiven Stoffe oder die io-
nisierende Strahlung angewendet werden soll, und soweit diese
Gesundheitsschädigungen
• nicht über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wis-

senschaft vertretbares Maß hinausgehen und
• durch mit Sicherheit eintretende und dem Dritten im Sinne von

Ziff. 1.2 bekannt gemachte Wirkungen/Ereignisse verursacht
worden sind.

6.3 Haftpflichtansprüche wegen Gesundheitsschädigungen und
Verschlimmerungen bereits bestehender Gesundheitsschäden, die
auch dann eingetreten wären oder fortbestünden, wenn der Dritte
nicht an der klinischen Prüfung teilgenommen hätte.

6.4 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder Zusa-
gen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen.

6.5 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, in-
neren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

6.6 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere
punitive oder exemplary damages.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

7 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Ver-
sicherungsnehmers

7.1 Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände an-
zuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Ver-
trag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, der Versicherer in
Textform Fragen im Sinne von Satz 1 stellt. Gefahrerheblich sind
die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versiche-
rers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem ver-
einbarten Inhalt abzuschließen.

b) Zurechnung der Kenntnis dritter Personen

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand,
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als ha-
be er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-
gen.

7.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt
hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

7.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte. Kann der Versicherer nicht
zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen
geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlan-
gen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertrags-
anpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versi-
cherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag nach Maßgabe
von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 7.2 und 7.3 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die
er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände
zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Mo-
natsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 7.2 und 7.3
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen hat. Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern
7.2 und 7.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kann-
te.

7.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht
dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.
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7.5 Schrifterfordernis

Die Ausübung des Rechts des Versicherers auf Rücktritt, Kündi-
gung, Anfechtung oder Vertragsänderung bedarf der Schriftform.

8 Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles

8.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer den
Genehmigungsbescheid im Sinne von § 23 Abs. 1 StrlSchV bzw.
§ 28 a Abs. 1 RöV mit sämtlichen Anlagen und alle Änderungen
sowie die Bescheide über den Widerruf oder die Rücknahme der
Genehmigung unverzüglich vorzulegen.

8.2 Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen
sind verpflichtet, Gesetze, Verordnungen, behördliche Verfügun-
gen und Anordnungen, die dem Schutz Dritter vor Strahlenschä-
den dienen, einzuhalten.

8.3 Soweit der Versicherungsnehmer die klinische Prüfung selbst
durchführt, ist er verpflichtet,

(1) den Dritten im Sinne von Ziff. 1.2 bzw. den gesetzlichen Vertre-
ter oder Bevollmächtigten über das Bestehen des Vertrages zu un-
terrichten und

(2) den Dritten im Sinne von Ziff. 1.2 bzw. den gesetzlichen Vertre-
ter oder Bevollmächtigten ausdrücklich anzuweisen,

a) dass sich der Dritte während der Dauer der klinischen Prüfung
nur nach Rücksprache mit dem klinischen Prüfer einer anderen
medizinischen Behandlung unterziehen darf, es sei denn, es han-
delt sich um einen medizinischen Notfall;

b) den klinischen Prüfer von einer Notfallbehandlung unverzüglich
zu unterrichten.

8.4 Soweit der Versicherungsnehmer die klinische Prüfung durch
von ihm Beauftragte durchführen lässt, hat er diese zur Wahrung
der Pflichten gem. Ziff. 8.3 vertraglich anzuhalten.

8.5 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass geordnete Aufzeichnungen über diejenigen Personen geführt
werden, die zum Kreis der Dritten im Sinne von Ziff. 1.2 gehören.

Die Aufzeichnungen müssen insbesondere so geführt werden,
dass bei Eintritt einer versicherten Gesundheitsschädigung ein
Zweifel über die Zugehörigkeit einzelner Personen zum Kreis der
Dritten im Sinne von Satz 1 nicht entstehen kann und dass der Ab-
lauf der deckungsvorsorgepflichtigen Strahlenanwendungen im
Einzelfall rekonstruierbar ist.

9 Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

9.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer
Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzan-
sprüche erhoben wurden.

Hat der Versicherungsfall den Tod zur Folge, so ist dies unverzüg-
lich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn eine Meldung nach
Satz 1 bereits erfolgt ist. Dem Versicherer ist das Recht zu ver-
schaffen, eine Obduktion durch einen von ihm beauftragten Arzt
vornehmen zu lassen.

9.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des
Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versiche-
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angefor-
derten Schriftstücke übersandt werden.

9.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzei-
gen.

9.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsneh-
mer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

9.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Na-
men des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle er-
forderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen
zur Verfügung stellen.

10 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzun-
gen

10.1 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail),
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen von Ziff. 10.1 gelten unabhängig
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 10.2 zustehendes
Kündigungsrecht ausübt.

10.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus die-
sem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen
hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

11 Gefahrerhöhung

11.1 Begriff der Gefahrerhöhung

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wären.

Dies ist der Fall, wenn eine nachträgliche Änderung der klinischen
Prüfung bezogen auf die deckungsvorsorgepflichtige Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung erfolgt, die geeig-

H----0041Z0 (002) 12/2016 Seite 4 von 7



net ist, sich auf die Sicherheit des Dritten im Sinne von Ziff. 1.2
nachteilig auszuwirken.

11.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

11.2.1 Verbot der Vornahme von Gefahrerhöhungen

Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen anderen
gestatten.

11.2.2 Anzeigepflichten

Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen.

Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein,
muss er sie dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er
von der Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt.

11.3 Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen

Die Folgen einer Verletzung der Pflichten nach Ziffer 11.2 ergeben
sich aus §§ 24 bis 27 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter
den dort genannten Voraussetzungen kann der Versicherer

(a) ganz oder teilweise leistungsfrei werden,
(b) den Versicherungsvertrag kündigen,
(c) den Beitrag erhöhen oder
(d) die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen.

Die Kündigung bedarf der Textform. Zum Beispiel erfüllen eine
Email, ein Brief oder ein Telefax die Textform, sofern der Absender
daraus erkennbar ist.

Wenn der Versicherer um mehr als 10 % erhöht oder die Absiche-
rung der höheren Gefahr ausschließt, kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die-
ses Kündigungsrecht hinzuweisen.

11.4 Mitversicherte Gefahrerhöhung (§ 27 VVG)

Die vorstehenden Regelungen von Ziff. 11.2 bis 11.3 finden keine
Anwendung, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Ge-
fahrerhöhung mitversichert sein soll.

Beitragszahlung

12 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
Einmaliger oder Erster Beitrag

12.1 Der einmalige oder erste Beitrag ist, soweit nicht etwas ande-
res bestimmt ist, unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu
zahlen. Hat der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer verein-
bart, dass der Versicherungsschutz erst später beginnen soll, wird
der Beitrag erst zu diesem Zeitpunkt fällig.

12.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den einmaligen oder ersten
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

12.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den einmaligen oder ersten
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages eintre-
ten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Beitrages hingewiesen hat.

13 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
Folgebeitrag

13.1 Die Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten der verein-
barten Versicherungsperiode zu zahlen, wenn nichts anderes be-
stimmt ist.

Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn der Versicherungsneh-
mer bei Fälligkeit unverzüglich alles tut, damit der Beitrag bei dem
Versicherer eingeht.

13.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer ohne weitere Zahlungsaufforderung in Verzug,
es sei denn, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Der
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrages, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt,
die nach Ziff. 13.3 und 13.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

13.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit dem Beitrag, Zinsen und Kosten in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn
er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 13.2 Abs. 3 darauf hin-
gewiesen wurde.

13.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch immer mit Beitrag, Zinsen und Kosten in Verzug, kann der
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung
nach Ziff. 13.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, wird die
Kündigung des Versicherers unwirksam und der Vertrag besteht
fort. Die Monatsfrist beginnt mit der Kündigung oder, wenn die
Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit
Ablauf der Zahlungsfrist. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem
Ablauf der Zahlungsfrist und der Nachzahlung eingetreten sind, be-
steht jedoch kein Versicherungsschutz. Die Leistungsfreiheit des
Versicherers nach Ziff. 13.3 bleibt unberührt.

14 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-
Lastschriftmandat

Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss dem Versicherer hierfür ein SEPA Last-
schriftmandat erteilt werden.

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer be-
rechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer
in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, Email) abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Kann der fällige Bei-
trag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das
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SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag
nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künf-
tig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (zum Beispiel
Brief, Fax, E-Mail) aufgefordert worden ist.

15 Ergänzende Bestimmungen zur Beitrags-
berechnung

15.1 Der Beitrag richtet sich, soweit nichts anderes vereinbart ist,
nach der Anzahl der an der klinischen Prüfung teilnehmenden Per-
sonen, bei denen genehmigte deckungsvorsorgepflichtige Strah-
lenanwendungen erfolgen (Dritte im Sinne von Ziff. 1.2).

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten hat.

15.2 Die Berechnung des Beitrages erfolgt für den vereinbarten
Versicherungszeitraum als vorläufiger Beitrag und wird im Voraus
erhoben.

Nach Beendigung des Versicherungsvertrages wird eine endgülti-
ge Beitragsberechnung vorgenommen. Zu diesem Zweck hat der
Versicherungsnehmer nach Aufforderung nachfolgende Angaben
zu machen:
• tatsächliche Anzahl der Personen im Sinne von Ziff. 15.1 Satz 1,
• Datum der ersten und letzten deckungsvorsorgepflichtigen

Strahlenanwendung.
Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-
derung zu machen.

15.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Versicherer be-
rechtigt, eine angemessene Geschäftsgebühr zu verlangen, wenn
die vorgesehenen deckungsvorsorgepflichtigen Strahlenanwen-
dungen nicht durchgeführt werden.

Weitere Bestimmungen

16 Mitversicherte Personen

16.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten ent-
sprechend anzuwenden.

16.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben
den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich.

17 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung
ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten im
Sinne von Ziff. 1.2 ist zulässig.

18 Zuständiges Gericht

18.1 Der Versicherungsnehmer kann aus dem Versicherungsver-
hältnis bei dem Gericht Klage erheben, das für den Geschäftssitz
des Versicherers oder seiner den Versicherungsnehmer betreuen-
den Niederlassung örtlich zu ständig ist.

Der Versicherungsnehmer kann auch bei dem deutschen Gericht
Klage erheben, in dessen Bezirk er zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische

Person, bestimmt sich das zuständige deutsche Gericht nach de-
ren Geschäftssitz.

Sofern nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, kann
der Versicherungsnehmer Klagen auch dort erheben.

18.2 Der Versicherer kann Klagen aus dem Versicherungsverhält-
nis gegen den Versicherungsnehmer bei dem Gericht erheben, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Ist der Versicherungsnehmer eine juris-
tische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht nach deren
Geschäftssitz.

18.3 Ist der Wohnsitz des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der
Klageerhebung unbekannt und ist auch kein gewöhnlicher Aufent-
haltsort in Deutschland bekannt, können sowohl der Versiche-
rungsnehmer als auch der Versicherer Klagen im Zusammenhang
mit dem Versicherungsverhältnis ausschließlich bei dem Gericht
erheben, das für den Geschäftssitz des Versicherers oder seiner
den Versicherungsnehmer betreuenden Niederlassung örtlich zu-
ständig ist. Dies gilt entsprechend, wenn der Versicherungsnehmer
eine juristische Person ist und deren Geschäftssitz unbekannt ist.

18.4 Hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung seinen Wohn- oder Geschäftssitz nicht in einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union, Island, Norwegen oder der
Schweiz, können sowohl der Versicherungsnehmer als auch der
Versicherer Klagen im Zusammenhang mit dem Versicherungsver-
hältnis ausschließlich bei dem Gericht erheben, das für den Ge-
schäftssitz des Versicherers oder seiner den Versicherungsnehmer
betreuenden Niederlassung örtlich zuständig ist.

18.5 Hat der Versicherungsnehmer bei Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland, und
tritt ein versichertes schädigendes Ereignis im Ausland ein, können
Klagen in diesem Zusammenhang nur vor einem deutschen Ge-
richt erhoben werden.

Der Versicherungsnehmer kann Klagen an dem Gericht erheben,
das für den Geschäftssitz des Versicherers oder einer den Versi-
cherungsnehmer betreuenden deutschen Niederlassung örtlich zu-
ständig ist. Wahlweise kann der Versicherungsnehmer auch an
dem Gericht klagen, das für seinen deutschen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland zuständig ist.

Hat der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland, kann
der Versicherer nur an dem für diesen Ort zuständigen Gericht Kla-
ge erheben. Hat der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in ein anderes
Land verlegt, kann der Versicherer an dem Gericht Klage erheben,
das für den letzten ihm bekannten deutschen Wohnsitz des Versi-
cherungsnehmers oder dessen gewöhnlichen Aufenthaltsort zu-
ständig ist.

19 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

20 Gesetzliche Verjährung

20.1 Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren gemäß § 195 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn,
Dauer und Unterbrechung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt.

20.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung
des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform (zum Beispiel
Brief, Fax, E-Mail), zugeht.
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21 Embargobestimmung

Es besteht, unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen, Ver-
sicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien und/oder versicherte Personen direkt anwendbaren
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entge-
genstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäi-
sche oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

22 Voraussetzungen für die Zulässigkeit ei-
ner Bedingungsanpassung

22.1 Wenn durch
• eine höchstrichterliche Entscheidung oder
• einen bestandskräftigen Verwaltungsakt
eine Regelung in Versicherungsbedingungen für unwirksam erklärt
wird, ist der Versicherer berechtigt, eine davon betroffene Rege-
lung in den Versicherungsbedingungen zu ändern, zu ergänzen
oder zu ersetzen.

Dies gilt auch, wenn sich die gerichtliche oder behördliche Ent-
scheidung gegen ein anderes Unternehmen richtet. Voraussetzung
ist, dass die für unwirksam erklärte Regelung mit einer Regelung in
den Versicherungsbedingungen im Wesentlichen inhaltsgleich ist.
Eine Anpassung ist nur zulässig, wenn die in den folgenden Absät-
zen beschriebenen Voraussetzungen vorliegen.

22.2 Der Versicherer kann nur Regelungen anpassen, die eines
der folgenden Themen betreffen:
• Leistungsvoraussetzungen;
• Leistungsumfang;
• Leistungsausschlüsse oder Leistungseinschränkungen;
• Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer nach Vertragsab-

schluss beachten muss;
• die Anpassung des Beitrags;
• die Vertragsdauer;
• die Kündigung des Vertrags.

22.3 Eine Anpassung setzt voraus,
• dass die gesetzlichen Vorschriften keine konkrete Bestimmung

enthalten, mit der die durch die Unwirksamkeit (siehe Ziffer 22.1)
entstandene Vertragslücke geschlossen werden kann und

• dass der ersatzlose Wegfall der Regelung keine angemessene
Lösung darstellt, die den typischen Interessen der Vertragspart-
ner gerecht würde.

22.4 Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen der ergänzen-
den Vertragsauslegung. Das bedeutet, dass die unwirksame Rege-
lung durch eine Regelung ersetzt wird, welche die Vertragspartner
als angemessene und ihren typischen Interessen gerechte Lösung
gewählt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannt gewesen wäre.

22.5 Die angepasste Regelung wird der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) mitteilen
und erläutern.

Die Anpassung gilt als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von 6 Wochen nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers widerspricht. Der Widerspruch muss in Textform erfol-
gen.

Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer auf das Wider-
spruchsrecht ausdrücklich hinweisen. Für die Rechtzeitigkeit des
Widerspruchs reicht es aus, wenn der Versicherungsnehmer ihn
innerhalb der Frist absendet. Wenn der Versicherungsnehmer frist-
gemäß widerspricht, tritt die Bedingungsanpassung nicht in Kraft.

22.6 Falls der Versicherungsnehmer der Bedingungsanpassung
widerspricht (siehe Ziffer 22.5), kann der Versicherer den Vertrag
kündigen, wenn ihm das Festhalten an dem Vertrag ohne die An-
passung nicht zumutbar ist.

Der Versicherer muss die Kündigung innerhalb von 6 Wochen
nach Zugang des Widerspruchs in Textform (zum Beispiel Brief,
Fax, E-Mail) erklären, und zwar mit einer Frist von 8 Wochen zum
Ende eines Monats.
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